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1. Einleitung 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Strafrahmen ausgewählter Delikte gegeben. Der Straf-
rahmen ergibt sich aus den jeweiligen Strafvorschriften in Verbindung mit den allgemeinen Best-
immungen zum Höchst- und Mindestmaß der Freiheitsstrafe bzw. für die Mindest- und Höchstta-
gessätze der Geldstrafe. Sofern nachfolgend für einen Straftatbestand kein Mindestmaß der Frei-
heitsstrafe angegeben ist, liegt dieses bei einem Monat (§ 38 Abs. 2 Strafgesetzbuch (StGB)1). Eine 
Geldstrafe umfasst mindestens fünf und, wenn die gesetzliche Regelung nichts anderes bestimmt, 
höchstens dreihundertsechzig Tagessätze (§ 40 Abs. 1 Satz 2 StGB). 

2. Strafrahmen ausgewählter Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und 
die persönliche Freiheit 

2.1. Mord und Totschlag 

Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft (§ 211 StGB). Das Gericht setzt die Vollstre-
ckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wenn  

– fünfzehn Jahre der Strafe verbüßt sind, 

– nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebie-
tet, 

– die Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung unter Berücksichtigung des Sicherheits-
interesses der Allgemeinheit verantwortet werden kann und 

– die verurteilte Person einwilligt (§ 57a Abs. 1 StGB). 

Totschlag wird nicht unter fünf Jahren bestraft (§ 212 Abs. 1 StGB). In besonders schweren Fällen 
ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen (§ 212 Abs. 2 StGB). In minder schweren Fällen ist 
die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren (§ 213 StGB). 

2.2. (Gefährliche) Körperverletzung 

Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 223 
StGB). Gefährliche Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft 
(§ 224 StGB). 

 

1 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist, abrufbar in engli-
scher Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html (Stand dieser und nachfol-
gender Internetquellen: 6. September 2023). 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
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2.3. Schwere Körperverletzung 

Der Strafrahmen der schweren Körperverletzung liegt bei Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren (§ 226 Abs. 1 StGB). Verursacht der Täter eine der in § 226 Abs. 1 StGB bezeichneten 
Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren (§ 226 
Abs. 2 StGB). In minder schweren Fällen des § 226 Abs. 1 StGB ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des § 226 Abs. 2 StGB auf Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

2.4. Bedrohung 

Bedrohung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (§ 241 Abs. 1 
StGB). Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Per-
son gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft (§ 241 Abs. 2 StGB). Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Men-
schen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person 
gerichteten Verbrechens bevorstehe (§ 241 Abs. 3 StGB). Wird die Tat öffentlich, in einer Ver-
sammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen, ist in den Fällen des § 241 Abs. 1 StGB 
auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Geldstrafe und in den Fällen der § 241 Abs. 2 und 
3 StGB auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen (§ 241 Abs. 4 StGB). 

3. Strafrahmen ausgewählter weiterer Straftatbestände 

3.1. (Schwerer) Raub 

Raub wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (§ 249 StGB). Der Strafrahmen liegt 
demzufolge bei einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren (§ 249 Abs. 2 StGB). Der schwere 
Raub wird mit Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren (§ 250 Abs. 1 StGB), der besonders schwere 
Raub mit fünf bis 15 Jahren (§ 250 Abs. 2 StGB) geahndet; in minder schweren Fällen werden 
beide qualifizierte Formen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft (§ 250 
Abs. 3 StGB). 

3.2. Betrug 

Betrug wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 263 Abs. 1 StGB). 
In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
(§ 263 Abs. 3 StGB). Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wird bestraft, wer den Betrug als 
Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten verbunden hat, gewerbs-
mäßig begeht (§ 263 Abs. 5 StGB). 

3.3. Behinderung der Rechtspflege 

Im deutschen Recht existiert kein Straftatbestand „Behinderung der Rechtspflege“. Die gewalt-
same oder mit Gewalt drohende Einflussnahme auf die Aussage von Personen kann jedoch taug-
liche Tathandlung verschiedener Straftatbestände sein; in Betracht kommen etwa: 
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– Strafvereitelung: Wer vereitelt, dass jemand wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft wird, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 258 Abs. 1StGB). 

– Aussageerpressung: Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren, ei-
nem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Verwahrung, einem Bußgeldverfahren 
oder einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen oder berufsgerichtlichen 
Verfahren berufen ist, einen anderen körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt an-
wendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren 
etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft (§ 343 Abs. 1 und 2 StGB). 

– Nötigung: Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 240 Abs. 1 und 4 StGB). 

3.4. Unerlaubter Waffenbesitz 

Der unerlaubte Waffenbesitz wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft, 
§ 51 Abs. 1 Waffengesetz (WaffG)2. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren (§ 51 Abs. 2 WaffG). In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (§ 51 Abs. 3 WaffG). Handelt der Täter fahrlässig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe (§ 51 Abs. 4 WaffG). 

4. Strafrahmen ausgewählter Straftaten gegen die öffentliche Ordnung 

4.1. Bandenkriminalität und kriminelle Vereinigungen 

Nach § 129 Abs. 2 StGB ist eine Vereinigung ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festle-
gung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der 
Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfol-
gung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses. Die Gründung und die Mitgliedschaft in ei-
ner kriminellen Vereinigung, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerich-
tet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind, werden 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, ihre Unterstützung oder Werbung 
für diese mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (§ 129 Abs. 1 StGB). Das erken-
nende Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeord-
neter Bedeutung ist, von einer Bestrafung absehen (§ 129 Abs. 6 StGB). 

In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu er-
kennen (§ 129 Abs. 5 StGB). Unter den in § 129 Abs. 7 StGB genannten Voraussetzungen kann 

 

2 Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970; 4592); 2003 I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 228 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, abrufbar in englischer Sprache unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_waffg/index.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_waffg/index.html
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das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder von einer Bestrafung nach diesen Vor-
schriften absehen. Für Straftaten, die von Banden begangen werden, gibt es keine allgemeine Re-
gelung. Viele Straftatbestände sehen aber erhöhte Strafrahmen für bandenmäßige Begehung vor. 

4.2. Mitgliedschaft in und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung 

Die Gründung oder die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation werden mit Freiheits-
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft (§ 129a Abs. 1 und 2 StGB). Zielt die Organisa-
tion lediglich auf die Androhung von terroristischen Straftaten ab, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in schweren Fällen Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren (§ 129a Abs. 3 StGB). Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, 
so ist in den Fällen des § 129a Abs. 1 und 2 StGB auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in 
den Fällen des § 129a Abs. 3 StGB auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erken-
nen (§ 129a Abs. 4 StGB). Die Unterstützung einer terroristischen Organisation wird in den Fäl-
len des § 129a Abs. 1 und 2 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in 
den Fällen des § 129a Abs. 3 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Wer für eine in § 129a Abs. 1 und 2 StGB bezeichnete Vereinigung um Mitglieder oder Un-
terstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordne-
ter Bedeutung ist, in allen Fällen – mit Ausnahme der Rädelsführer oder Hintermänner – die 
Strafe nach seinem Ermessen mildern. Darüber hinaus gilt § 129 Abs. 7 StGB entsprechend, wo-
nach das Gericht unter den dort genannten Voraussetzungen die Strafe nach seinem Ermessen 
mildern oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen kann (§ 129a Abs. 7 StGB). 

5. Strafrahmen ausgewählter Straftaten der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 

Die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat wird mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft (§ 89a Abs. 1 StGB). Dies umfasst nur die Vorbereitung 
bestimmter Delikte. Wird eine solche Tat versucht oder begangen, so richtet sich der Strafrahmen 
nach dem Strafrahmen der Delikte, auf welche § 89a StGB verweist. In minder schweren Fällen 
ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren (§ 89a Abs. 5 StGB). Unter den 
in § 89a Abs. 7 StGB genannten Voraussetzungen kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermes-
sen mildern oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen. 

Die Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft (§ 89b StGB). Ist die Schuld ge-
ring, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen (§ 89b Abs. 5 
StGB). Die Terrorismusfinanzierung wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren bestraft (§ 89c StGB). Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach 
dieser Vorschrift absehen (§ 89c Abs. 6 StGB). Unter den in § 89c Abs. 7 StGB genannten Voraus-
setzungen kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder von einer Bestrafung 
nach diesen Vorschriften absehen. Die Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährden-
den Gewalttat wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft (§ 91 Abs. 1 StGB). 
Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen 
(§ 91 Abs. 3 StGB). 

*** 
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